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Web/iteitima Nr. 28

Schwerste Sühne
In zürcherischen Gerichtssälen hängt in gediegener

einfacher Ausführung ein durch seine Schlichtheit und
Eindringlichkeit zu Herzen gehendes altes Gebet, das den
Richter ermahnen will, in Erfüllung seines schweren Amfes
Rechf nach besfem Wissen und Gewissen zu sprechen und
sich seiner verantwortungsvollen Aufgabe stets bewußt zu
sein. Es lautet:

Cebätf.

Allwissender, Gerechter und Heiliger Gott!
In Deinem Namen sind wir hier versammelt Gericht und

Recht zu halten. Darum erheben wir all unser Herz zu Dir,
und bitten Dich um Licht und Weisheit, alles richtig zu be-
urtheilen was vor uns kommt. Ehrfurcht vor Dir bewahre unser
Herz, daß wir nicht unlauter und partheyisch, sondern
gewissenhaft all vor Deinen Augen, Dir Herzenskenner, reden
und handeln. Unser heiliges Bestreben sey, jedem zu dem
zu helfen, was ihme gehört; jeden vor Unrecht zu schirmen.
Ungerechte nach Gebühr zu straffen, und dafür zu sorgen,
dafj Frömmigkeit und gufe Sitten unfer unserem Volke
herrschen. Hierzu stehe Du selbst uns bey, damit wir mit
unbeschwertem Gewissen vom Richterorfe wieder aufstehen und
einst freudig Rechenschaft geben können, Dir, der Du uns
all durch Jesum Christum richten wirst. Amen.

Des Inhaltes dieses erhebenden Gebefes mögen sich
in seiner ganzen Schwere auch die sieben Offiziere,
Unteroffiziere und Soldaten bewußt geworden sein, die als vom
Bundesrat ernannte Richter des Divisionsgerichfes 6 in den
letzten Tagen des Februars und den ersten Tagen des März
1944 den in unserem Lande bisher wohl schwersten Fall
von Verräterei zu beurteilen hatten. Durch Radio und
Tagespresse ist bekannt geworden, dafj das Urteil für Major
Pfisfer, der Moforfransportfruppe zugefeilt, auf Tod durch
Erschienen, für eine Ausländerin und für einen Soldaten
unserer Armee auf lebenslängliches Zuchthaus und einen
weitern Armeeangehörigen auf 20 Jahre Zuchthaus lautete,
während ein fünfter Angeklagter 14 Monate Gefängnis zu
verbüßen haben wird.

Die Oeffentlichkeit hat durch die offizielle Mitteilung in
der Presse nur in groben Zügen erfahren können, welche
schwersten Verbrechen den Angeklagten zur Lasf gelegt
werden mufjfen. Die eingehende Kenntnis über die dem
Urteil zugrunde liegenden Tafsachen in ihren Einzelheiten
bleibt beschränkt auf den kleinen Kreis von Menschen, die
den Fall anläßlich seiner Untersuchung und der Beurteilung
kennen lernten. Eines aber weifj jeder Schweizer: Das Leben
des Menschen, das im furchtbaren Geschehen des heutigen
wahnsinnigen Mordens auf der ganzen Weif recht wenig
mehr gilt, wird in unserem Rechtsstaat nach wie vor als

Heiligtum befrachtet. Wo es durch wohlerwogenes richterliches

Urfeil aberkannt werden mufj, da mufj ein ungeheuer
schweres Verschulden vorliegen.

Im neuen Schweizerischen Strafgesetzbuch ist die Todesstrafe,

die vorher noch in einzelnen Kanfonen zu Rechf
bestand, abgeschafft worden. Beibehalten wurde sie jedoch
im Militärsfrafgesetz. «Die Todesstrafe gelangt nur in Kriegszeiten

zur Anwendung», legt Art. 27 dieses Gesetzes fest.
Unser Volk war sich jederzeit klar bewußt, dafj das Wohl
des Vaterlandes und die Sicherheit der Rechtsordnung im
Kriege in ganz besonderem Mafje bedroht und gefährdet

sind. Durch die Gewissenlosigkeit von Verrätern kann die
Sicherheit des Landes in Frage gestellt werden. Für diesen
höchsten Zustand der Gefahr hat sich unser Staat das Recht
der Todesstrafe gewahrt. Sie kann gemäfj Art. 86 des
Militärstrafgesetzes angewendet werden, wenn der Täter durch
Verletzung militärischer Geheimnisse die Unternehmungen
des schweizerischen Heeres stört oder gefährdet oder wenn
er militärischen Landesverrat begeht (Art. 87). Unter dem
Zwang der durch Krieg und Aktivdiensf geschaffenen
Verhältnisse hat der Schweizerische Bundesrat durch Verordnung

vom 28. Mai 1940 die Strafandrohungen des
Militärstrafgesetzes dadurch verschärft, dafj für die in den Art. 86
und 87 umschriebenen Verbrechen auch im Falle des Akfiv-
dienstes die Todesstrafe zur Anwendung gelangen kann.

Es sind schon Bücher darüber geschrieben worden, ob
Menschen das Recht für sich in Anspruch nehmen dürfen,
Mitmenschen das Leben auf Grund selbstgegebener
Gesetze zu nehmen. Der Kreis jener ist nicht klein, die der
Auffassung sind, dafj Menschen nicht über Leben und Tod
entscheiden dürfen, dafj hier heilige Grenzen gesetzt sind,
die der Mensch nicht überschreiten darf. Die Anhänger
dieser Auffassung stellen sich auf den Standpunkt, dafj auch
der Staat niemals weitere Rechte haben könne, als

diejenigen, die dem Menschen selber zuerkannt seien. Die
Kirche hat sich mit der Frage der Todesstrafe schon oft
befafjt. Bekannt ist die Abstimmung der Zürcherischen
Kirchensynode vom 28. Oktober 1942, die mit 143 gegen
20 Stimmen eine Resolution von Pfarrer Trautvetter in
Zürich ablehnte und damit der Auffassung von Theologie-
Professor Emil Brunner in Zürich zustimmte, der erklärte:
«Im Dienst der Vergeltung führt die Obrigkeit das Schwert.
In Gottes Auffrag, als Stellvertreter seines Gerichfes, ver-
giefjt die staatliche Macht, wenn es um der Rechtsordnung
und des Gemeinwohl willens nicht anders sein kann, das
Blut des Rechtsbrechers und des Gemeinschaffsschädlings.
Kein symbolisches Schwert, sondern ein hartes, scharfes,
eisernes Schwert ist damit gemeint, schaudererregendes
Blutvergießen. Der Staat soll sich hüten, dieses äußerste
Mittel leichtfertig zu gebrauchen. Und leichtfertig oder
brutal wäre der Gebrauch überall da, wo nicht zwingende
Notwendigkeit vorliegt, wo es nicht, um der Rechtsordnung
und des Gemeinwohls willen, notwendig ist. Wo aber diese
Notwendigkeit vorliegt, da darf sie nicht nur, da muß sie
im Auftrag Gottes dieses harte Mittel gebrauchen, um der
Barmherzigkeit willen, zum Schutz des Volkes."

Die Reaktion unseres Volkes auf Todesurteile entspricht
den von Prof. Brunner geäußerten Auffassungen: Landesverräter

verdienen die härteste Strafe. Die Grenzen zu
ziehen, wo Verrat am eigenen Volke durch eine lange
Zuchthausstrafe oder mit dem Tod gesühnt werden soll, liegt
unsern Militärgerichten ob. Sie erfüllen eine schwere,
bedrückende Aufgabe ohne Haß und Rachedurst. Wer als

Militärrichter sich mitverantwortlich machf dafür, daß ein
Mitmensch seine fluchwürdige Untat mit dem Opfer des
Lebens sühnt, hat eine starke seelische Belastung zu
fragen. M.

Umschlagbild: Die Skiausbildung in der Schweizer Armee. Seilpartie am Gletscher. (VI 14482 E)
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